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Der Gerechte
Hanke Bruns

Damals, als noch die Verknappung herrschte, hatte der Gross-handler Erich We.nhold die feine Witterung für grosse Gelegenheiten
besessen. So war er ins Geschäft gekommen. Das Glückwar ihm treu geblieben. Man sah es nicht nur an seinem schönenLandhaus. An diesem Abend sass ihm auf der neuen Wohndielesein Finanzberater gegenüber. Es ging wieder einmal um die leidigeSteuer. Wohlgefällig betrachtete der füllige Unternehmer das hagereFuchsgesicht seines Mitarbeiters. Der lächelte: «Die Steuer sollsich freuen nach dieser Aufrechnung überhaupt noch etwas zuerhalten!»«Wird es klappen?»«Die Unterlagen sind unanfechtbar!»

n Sn\>A,niCktAe,de1r Hausherr und klingelte. Man brachte eineFlasche Wem. Aber bei der einen blieb es nicht. Als sich die
ehrenwerten Herren spät verabschiedeten, mahnte Erich Weinhold:
«Vergessen Sie die Spenden nicht! Sie erhöhen das Renommee!» Nachder Verabschiedung seines Finanzberaters las der Kaufmann nocheine Weile Zola. Ja, dieser Franzose verstand sich auf das LebenAm nächsten Tag wurde der Zaun des hochherrschaftlichen Hausesder Wemholds geliefert. Kurz vor Feierabend wurde ein Handwerkerdabei ertappt, wie er eine Rolle Draht auf dem Gepäckträger seinesFahrrades abtransportieren wollte. Herr Weinhold erwischte ihn
nnHSH d

Gr Han<?we,*er bat ihn, keinen Strafantrag zu stellenund die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Er sei unbescholten unddurch Krankheit seiner Frau und Not zu seinem unbedachten Schrittveranlasst worden. Erich Weinhold aber hielt es mit der Gerechtigkeit:«Es tut m,r leid! Wir dürfen diese Spitzbübereien nicht dulden!Wo käme die Moral hin?» Der Dieb wurde verhaftetVor Gericht gab er seine Verfehlungen zu. Es war ein leichter Fall.Erich Weinhold trat als Augenzeuge auf. Der Handwerker erhieltdrei Monate Gefängnis mit Bewährung. Nacheinander verliessensie den Gerichtssaal, der kleine Dieb und der grosse GerechteAm Abend trank der Grosshändler mit seinem Finanzberater auf denAbschluss der erfolgreichen Betriebs- und Buchprüfung in seinemGeschäft. Die Steuer hatte alles in Ordnung befunden.
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